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Anordnung 
über das Statut der Deutschen Reichsbahn.

Vom 19. November 19G0
I.

Stellung» Aufgabe und Organisationsstruktur
der Deutschen Reichsbahn

§ 1
Rechtliche Stellung und Sitz

(1) Die Deutsche Reichsbahn ist Träger des Öffent
lichen Eisenbahnverkehrs in der Deutschen Demokrati
schen Republik. Sic wird vom Ministerium für Ver
kehrswesen geleitet.

(2) Die Deutsche Reichsbahn ist ein einheitliches, 
zentral geleitetes, staatliches Verkehrsunternchmcn.

•  f

(3) Sie ist juristische Person. Das von ihr verwal
tete Vermögen ist staatliches Eigentum.

(4) Sitz der Deutschen Reichsbahn ist Berlin.

§ 2
Aufgabe der Deutschen Reichsbahn

(1) Die Deutsche Reichsbahn ist als der größte Ver
kehrsträger der Deutschen Demokratischen Republik 
das entscheidende Bindeglied zwischen den Wirtschafts
zweigen und Wirtschaftsgebieten und hat die Aufgabe, 
durch planmäßige und sichere Beförderung von Per
sonen und Gütern zur Befriedigung der ständig wach
senden Bedürfnisse der Volkswirtschaft und der Be
völkerung beizutragen.

(2) Die Deutsche Reichsbahn hat durch quantitativ 
und qualitativ gute Erfüllung der ihr im Volkswirt
schaftsplan gestellten Transportaufgaben und durch 
pünktliche und störungsfreie Arbeit die sozialistische 
Entwicklung der Volkswirtschaft zu fördern und die 
Verteidigungskraft der Deutschen Demokratischen Re
publik ständig zu stärken.

(3) Bestimmten Organen der Deutschen Reichsbahn 
obliegen außerdem im Rahmen der gesetzlichen Be
stimmungen:
1. die staatliche Aufsicht über die Betriebsführung, 

über die Fahrzeuge und über die Anlagen der 
Eisenbahn des öffentlichen Verkehrs;

2. die Aufrcchterhaltung der Ordnung und Sicher
heit auf Bahngebiet;

3. die staatliche Aufsicht über andere Bahnen;
4. der Einsatz nicht reichsbahneigener Schienenfahr

zeuge.
,  •  •

(4) Die Deutsche Reichsbahn ist zur Erfüllung ihrer
Aufgaben berechtigt, im Rahmen internationaler Über
einkommen mit Eisenbahnen anderer Staaten und 
internationalen Eisenbahnorganisationen Vereinbarun
gen und Verträge abzuschlicßcn, die sich auf wirt
schaftliche und technische Zusammenarbeit beziehen 
sowie der Abwicklung des Betriebs und Verkehrs zwi
schen diesen Bahnen dienen.

§ 3
Organisationsstruktur

(1) Planungs- und abrcchnungstcchnisch umfaßt die 
Deutsche Reichsbahn die Bereiche

Eisenbahntransport,
Fahrzcugausbesscrung und
Eisenbahnbau.

•  .  .  • •  •

(2) Der Bereich Eisenbahntransport ist entsprechend 
dem technologischen Prozeß in die Haupldienstzweige
1. Betriebs- und Verkehrsdienst,
2. Maschinenwirtschaft,
3. Wagen Wirtschaft,
4. Bahnanlagen und
5. Sicherungs- und Fern meldewesen 

unterteilt.
(3) Im strukturellen Aufbau gliedert sich die 

Deutsche Reichsbahn in
1. die zentralen Leitungsorganc im Ministerium für 

Verkehrswesen;
2. die zentralen Dienststellen mit zentralen oder 

speziellen Aufgaben;
3. die Hauptdispatcherleitung als die oberste Kom- 

mandostelle des Dispatcherdienstes für den Eisen
bahntransport;

4. die Rcichsbahndirektionen als die Zwischen
leitungsorgane im Eisenbahntransport;


